
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Hinweise zur Arbeit der Platzkommissionen im KVFZ (Kreisspielbetrieb) 
 

In allen Spielklassen des KVFZ sind Platzkommissionen tätig. Das Ziel der Maßnahme besteht 

in der Einsparung finanzieller Mittel, die bei der Anreise der Gastmannschaft und des 

Schiedsrichterteams entstehen würden, wenn das Spiel nicht zur Austragung kommen kann. 

Dabei ist zu beachten:  

 

Die Platzkommission wird bei ungünstigen Witterungsbedingungen, jedoch nur auf Antrag des 

platzbauenden Vereins wirksam (SpO § 52 (1)).  

 

Der Begutachtung der Platzkommission unterliegen sowohl der Haupt- als auch der Neben- 

oder Ausweichplatz bzw. die Neben- oder Ausweichplätze gem. SPO § 50 (7). In die 

Begutachtung sind speziell bei Schnee- und Eisbedingungen auch die Nebenbereiche der 

Platzanlage(n), wie Parkplätze, Traversen etc. einzubeziehen. (Sicherheitsaspekte erstrecken 

sich auch auf die sichere An- und Abreise der Mannschaften und Zuschauer.) 

 

Die Beantragung der Platzbesichtigung ist rechtzeitig beim Platzbegutachter des Vereins 

vorzunehmen. Die Begehung und Entscheidung über die Bespielbarkeit bzw. Spielabsage wird 

in der Regel bis 18.00 Uhr des Vortages getroffen. In Ausnahmefällen sind am Vortag 

gesonderte Absprachen mit beiden beteiligten Vereinen für eine erneute Begehung am Spieltag 

zu treffen. Für Spiele, die nach 11:00 Uhr angesetzt sind, kann die Platzkommission auch am 

Spieltag tätig werden! Am Spieltag entscheidet ansonsten der Schiedsrichter (SpO § 52 (4)). 

Die Entscheidungen der Platzkommission sind endgültig (SpO § 52 (3)). Die Platzkommission 

kann nach pflichtgemäßem Ermessen Spielabsagen für ein oder mehrere Spiele bzw. für einen 

oder mehrere Kalendertage eines Spieltages/Wochenendes treffen! Die Entscheidungen gelten 

für den Spielbetrieb des KVFZ. 

 

Alle entstehenden Kosten trägt der platzbauende Verein (FO § 15). Bezüglich der 

Entschädigungssätze für Platzbegutachter gilt: je zu betreuendem Verein kann pro Wochenende 

max. 1 Kosteneinsatz abgerechnet werden. Auch mehrere Termine an einem Wochenende (z.B. 

Zweitinspektion) beim gleichen Verein gelten im Sinne der FO als ein „Einsatz“. Die 

Reisekosten können wie tatsächlich angefallen abgerechnet werden. Es ist der kürzeste 

Fahrweg zu wählen. 

 

Durch den Beauftragten ist bei Unbespielbarkeit die Entscheidung unverzüglich wie folgt 

weiterzuleiten: 

 

- an den zuständigen Staffelleiter, dies hat zuerst zu erfolgen, um alle Möglichkeiten einer        

Spieldurchführung zu prüfen 

 

 - an den angesetzten Schiedsrichter; 

 

 - an den zuständigen Schiedsrichteransetzer, damit auch ggf. angesetzte SR-Beobachter 

verständigt werden können, und 



 - an die Gastmannschaft (Rufnummern siehe Anschriftenverzeichnis) 

 

  

Der Platzverein hat die notwendigen Kommunikationsmittel bereit zu stellen (Telefon, Telefon-

Nummern usw.).  

 

Im Nachgang ist das Besichtigungsprotokoll spätestens am Tag nach der Besichtigung an den 

zuständigen Staffelleiter per Post, Fax oder per E-Mail (nur Originalformular eingescannt mit 

den erforderlichen Unterschriften) auf den Weg zu bringen. Sind mehrere Spiele von 

Entscheidungen der Platzkommission betroffen, ist für jedes Spiel das Besichtigungsprotokoll 

gesondert auszufüllen. Die Pflicht zur Meldung des Spielausfalls im DFBnet verbleibt beim 

Heimverein! Etwaige Informationen der Presse obliegen ebenfalls dem Heimverein. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvfz.de/wp-content/uploads/2021/08/protokoll_platzkommission.pdf


Platzkommission KVFZ 2022/2023 
 

Regionale Zugehörigkeit (ohne SFV-Vereine) 

 

Region Ost/Nord Region West Region Süd 

FSV Oberwiera 

FV Wolkenburg 

SG Callenberg 

SSV Blau-Weiß Gersdorf 

SSV Fort. Lichtenstein 

SSV St.Egidien 

SV Fortschritt Glauchau 

SV Lok Glauchau-Ndl. 

SV Niederfrohna 

SV Schönberg 

SV Waldenburg 

TSV Sachsen Hermsdorf/B. 

TSV Wernsdorf 

TuS Falke Rußdorf 

TuS Pleißa 

Wüstenbrander SV 

ACL Zwickau 

FC Crimmitschau 

FC Sachsen 90 Werdau 

FC 02 Zwickau 

FSV Königswalde 

FSV Dennheritz 

SG Motor Thurm 

SG Traktor Neukirchen 

SV Eintracht Werdau 

SV Fortschritt Crimmitschau 

SV Heinrichsort-Rödlitz 

SV Mannichswalde 

SV Mosel 

TSV Crossen 

VfB Eckersbach 

VSG Wests. Faureuth-Rupp. 

 

FSV Silberstraße/Wiesenburg 

FV Blau-Weiß Hartmannsdorf 

LSV Thierfeld 

SG Friedrichsgrün 

SG 48 Schönfels 

SpVgg. Reinsdorf-Vielau 

SV Hartenstein-Zschocken 

SV Motor Zwickau Süd 

SV Muldent. Wilkau-Haßlau 

SV Mülsen St. Niclas 

SV Rotation Langenbach 

SV Weißbach 

SV 1861 Kirchberg 

SV Ortmannsdorf 

VfL Wildenfels 

1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 

 

Zuständigkeiten Platzkommission 

 

Region Ost/Nord Region West Region Süd 

Bürk Haubner 

Lothar Werner 

Manfred Gerber 

Sandra Heinze 

 

Gerd Busch 

Jens Gensicke 

Sven Kreft 

Thomas Stübner 

André  Kühnert 

Florian Ordon 

Richard Meichsner 

Uwe Meyer 

Patrick Küfner 

 

Vereine mit Spielbetrieb im SFV 

(Zuständigkeit entsprechend Festlegung Saisonheft) 

Region Ost/Nord Region West Region Süd 

FSV Limbach-Oberfohna 

Oberlungwitzer SV 

TV Oberfrohna 

VfB Empor Glauchau 

VfL 05 Hohenstein-E. 

DFC Westsachsen Zwickau 

FSV Zwickau 

Meeraner SV 

SV Blau-Gelb Mülsen 

Ebersbrunner SV* 

ESV Lok Zwickau 

SV Hartenstein-Zschocken 

SV Planitz* 

 

 

* Für die Mannschaften des SV Planitz und Ebersbrunner SV wurde keine Meldung eingereicht 
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